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Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen un-

unterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig sind, muss die Durchführung eines Betriebli-

chen Eingliederungsmanagements (BEM) angeboten werden (§ 84 Abs. 2 SGB IX). Die Mit-

arbeiter und Mitarbeiterinnen hingegen können sich frei entscheiden, ob sie von diesem 

Angebot Gebrauch machen wollen oder nicht.  

 

Das BEM dient dazu, gemeinsam mit der betroffenen Person, der Mitarbeitervertretung und 

der Vertrauensperson der Schwerbehinderten zu erwägen, welche betrieblichen Maßnah-

men dazu beitragen könnten, die Arbeitsfähigkeit der betroffenen Mitarbeiter und Mitarbei-

terinnen wiederherzustellen und dauerhaft zu erhalten. Gemeinsam werden geeignete 

Maßnahmen ausgewählt und anschließend auf ihren Erfolg hin überprüft.  

 

Auch wenn in Einzelfällen eine krankheitsbedingte Kündigung unvermeidbar sein sollte, ist 

es von Vorteil, wenn zuvor dem betroffenen Mitarbeiter oder der betroffenen Mitarbeiterin 

ein BEM angeboten wurde. In einem möglichen Kündigungsschutzprozess genügt der Ar-

beitgeber seiner Darlegungslast, wenn er auf die Durchführung des BEM hinweist und vor-

trägt, dass es keine anderen Beschäftigungsmöglichkeiten gibt.  
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Arbeitgeber sind dazu verpflichtet, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die innerhalb eines Jahres 

länger als sechs Wochen erkrankt sind, die Durchführung eines Betrieblichen Eingliederungs-

managements (BEM) anzubieten. Hiermit stellen wir Ihnen entsprechende Musterunterlagen 

dafür  zur Verfügung.  
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Ist aber ein BEM nicht angeboten worden, muss der Arbeitgeber von sich aus darlegen, 

weshalb denkbare oder vom Arbeitnehmer aufgezeigte Alternativen zu Weiterbeschäfti-

gungsmöglichkeiten nicht in Betracht kommen. 

 

Um Ihnen die Durchführung eines BEM so einfach wie möglich zu machen, haben wir ge-

meinsam mit dem Gesamtausschuss der Mitarbeitervertretungen ein Gesamtpaket an Mus-

terunterlagen erstellt, die wir als Anlagen beifügen.  

 

Zur Durchführung eines systematischen BEM-Verfahrens empfehlen wir, zuerst die beige-

fügte „Dienstvereinbarung über ein Betriebliches Eingliederungsmanagement“ mit der zu-

ständigen Mitarbeitervertretung abzuschließen. Vertragspartner der Dienstvereinbarung 

sind der Kirchenkreisvorstand und die zuständige Mitarbeitervertretung. Die Kirchenge-

meinden schließen sich der Dienstvereinbarung durch einen entsprechenden Beschluss der 

Kirchenvorstände an. Bei Durchführung eines BEM orientieren Sie sich an dem Muster-

Verfahrensablauf unter Nr. 7 der „Handreichung zum Betrieblichen Eingliederungsmana-

gement“.  Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 

 

Alle Musterunterlagen stehen Ihnen auch im Intranet unserer Landeskirche unter dem Me-

nuepunkt „Aus den Sachgebieten / Personalrecht / Mitarbeiterrecht / Praxis B / BEM“ zum 

Download zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

(Guntau) 

 

Anlagen 

 

 

 

 

Verteiler: 
Kirchenvorstände und Kapellenvorstände, 
Verbandsvertretungen der Gesamtverbände und  
Verbandsvorstände der Kirchengemeindeverbände 
durch die Kirchenkreisvorstände  
(mit Abdrucken für diese, die Vorstände der Kirchenkreisverbände 
und die Kirchenkreisämter) 
Vorsitzende der Kirchenkreistage 
Landessuperintendenturen  
Rechnungsprüfungsamt (mit Abdrucken für seine Außenstellen) 
Landeskirchliche Einrichtungen 
Mitarbeitervertretungen 
Gesamtausschuss der Mitarbeitervertretungen 
 


